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 Veröffentlicht am 21.09.1922

Norm

StPO §294

Rechtssatz

Hat der Berufungswerber innerhalb der Anmeldungsfrist seine Berufung auf die Anfechtung der Verhängung einer

Nebenstrafe beschränkt, so ist er nicht berechtigt, die Berufung auch in einer anderen Richtung auszuführen.
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